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MS Industrie AG 
München 

 
ISIN DE0005855183 

 
Eindeutige Kennung des Ereignisses: MSAG072025HV 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 

am Dienstag, 1. Juli 2025 
um 13:00 Uhr (MESZ) 
(Einlass ab 12:30 Uhr), 

im Literaturhaus, 
Salvatorplatz 1, 
80333 München 

 
 
 

I. 
Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MS Industrie AG, des 
gebilligten Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts und des Berichts 
des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2024 
 
Die Unterlagen für die MS Industrie AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2024 sind 
im Internet unter https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ 
zugänglich. Ferner werden die genannten Unterlagen dort auch während der 
Hauptversammlung zugänglich sein und in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme 
ausliegen. 

 
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (§§ 172 und 173 Aktiengesetz) ist zum 
Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom 
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt hat. Der 
Jahresabschluss ist damit festgestellt.  

 
 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des 
Geschäftsjahrs 2024  

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der MS Industrie AG 
zum 31. Dezember 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 4.823.520,01 
auf neue Rechnung vorzutragen. 
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3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2024  

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.  

 
 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2024  

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.  

 
 

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2025  

 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, zum 
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen.  
 

 
II. 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 
die Ausübung des Stimmrechts 

 
 

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen.  
 
Für den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den 
Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis hat sich gemäß § 16 Absatz 2 
Satz 3 der Satzung auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung zu 
beziehen hat, das ist der 9. Juni 2025, 24:00 Uhr MESZ, (Record Date) zu beziehen.  
 
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der 
nachfolgenden Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse mindestens sechs Tage vor 
der Versammlung, also bis zum 24. Juni 2025, zugehen:  
 

MS Industrie AG 
c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 
80637 München 

Deutschland 
Telefax: +49 (0)89 / 88 96 906 33 

E-Mail: anmeldung@linkmarketservices.eu 
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Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsgemäßen Nachweises 
des Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung 
übersandt. Die zugeschickten bzw. am Versammlungsort hinterlegten Eintrittskarten sind 
lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts. 
 
Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung: 

 
MS Industrie AG 
Brienner Str. 7 

80333 München 
Fax Nr. 089/20 500 999 
info@ms-industrie.ag 

 
Die Gesellschaft wird Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des 
Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der 
Verwaltung auf der Internetseite unter https://www.ms-industrie.de/investor-
relations/hauptversammlung/ zugänglich machen. 
 
Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts 
 
Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich 
zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der 
Tagesordnung sowie o.g. Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um 
den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern. 
 

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 
 

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine 
Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder einen sonstigen Dritten, ausgeübt 
werden.  
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung bedürfen 
der Textform gemäß § 126 b BGB, es sei denn, sie sind an einen Intermediär, eine 
Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 AktG 
gleichgestellte Person oder Institution gerichtet.  
 
Im Falle der Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung, eines 
Stimmrechtsberaters oder einer diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person oder 
Institution verlangen diese möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht, weil sie 
gemäß § 135 Abs. 1 AktG die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten haben. Die Aktionäre 
werden daher gebeten, wenn sie einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen 
Stimmrechtsberater oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder 
Institution bevollmächtigen möchten, sich mit diesem/dieser über die Form der Vollmacht 
abzustimmen, da Besonderheiten gelten könnten.  
 
Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass der 
Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle 
vorweist. Der Nachweis der Vollmacht bzw. des Widerrufs kann auch an folgende Adresse, 
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:  
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MS Industrie AG 
c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 
D-80637 München 

Telefax: +49 (0)89 889 690 655 
E-Mail: ms-industrie@linkmarketservices.eu 

 
Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt, ist ein zusätzlicher 
Nachweis der Bevollmächtigung nicht erforderlich. Der Widerruf kann auch durch persönlichen 
Zugang des Berechtigten zur Versammlung erfolgen.  
 
Zur Bevollmächtigung kann das Formular verwendet werden, das den Aktionären nach deren 
ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.ms-industrie.de/investor-
relations/hauptversammlung/ zum Download zur Verfügung. 
 
Wir weisen darauf hin, dass auch zur Bevollmächtigung eine ordnungsgemäße Anmeldung 
und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich sind.  
 
Verfahren für die Stimmabgabe durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft 
 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären weiter an, sich von weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft vertreten zu lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr 
Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 
Textform. Zur Bevollmächtigung und Weisungserteilung kann das Formular verwendet 
werden, das den Aktionären nach deren ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird. Ein 
entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ zum Download zur 
Verfügung. 
 
Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können per Post, 
Telefax oder E-Mail an die vorstehend im Abschnitt „Verfahren für die Stimmabgabe durch 
einen Bevollmächtigten“ genannte Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse bis zum 
30. Juni 2025, 24:00 Uhr, erteilt, geändert oder widerrufen werden. Ein zusätzlicher Nachweis 
der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist nicht erforderlich. 
 
Am Tag der Hauptversammlung kann die Vollmacht und Weisungserteilung an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, die Änderung von Weisungen sowie der Widerruf der 
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in Textform auch an der Ein- und 
Ausgangskontrolle der Hauptversammlung erfolgen. 
 

 
Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 

 
Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen und Anträge von Aktionären 
sowie weitere Informationen sind alsbald nach der Einberufung auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ 
zugänglich. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter 
derselben Internetadresse bekannt gegeben. 
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Informationen zum Datenschutz 
 
Die MS Industrie AG verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, 
Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) von 
Aktionären und ggf. deren Bevollmächtigten auf Grundlage der geltenden 
Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der 
Hauptversammlung zu ermöglichen. 
 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für Ihre Teilnahme an der 
Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die MS Industrie AG die 
verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 (1) c) Datenschutz-
Grundverordnung. 
 
Die Dienstleister der MS Industrie AG, welche zum Zwecke der Ausrichtung der 
Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der MS Industrie AG nur solche 
personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung 
erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der MS Industrie AG. 
 
Sie haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und 
Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht 
auf Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte 
können Sie gegenüber der MS Industrie AG unentgeltlich über die E-Mail-Adresse info@ms-
industrie.ag oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen: 

 
MS Industrie AG 
Brienner Str. 7 

80333 München 
Telefax: +49 (0)89 20 500 999 

 
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 
77 Datenschutz-Grundverordnung zu. 
 
München, im Mai 2025 
 
 

Der Vorstand 
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Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie 
Tabelle 3 Blöcke A bis C des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212  

Art der Angabe Beschreibung 

A. Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses MSAG072025HV 

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
NEWM] 

B. Angaben zum Emittenten 

1. ISIN  DE0005855183 

2. Name des Emittenten  MS Industrie AG 

C. Angaben zur Hauptversammlung  

1. Datum der Hauptversammlung  01.07.2025 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
20250701] 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 13:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  
11:00 UTC] 

3. Art der Hauptversammlung  Ordentliche Hauptversammlung  

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
GMET] 

4. Ort der Hauptversammlung  Literaturhaus, Salvatorplatz 1, 80333 München, Deutschland 

5. Aufzeichnungsdatum  09.06.2025, 24:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
20250609] 

6. Uniform Resource Locator (URL)  https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ 

 


